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Verhandlungsschrift 
 

Gremium: Gemeinderat, öffentliche Sitzung 

Sitzungstermin: Mittwoch, den 14.10.2020 

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:25 Uhr 

Ort, Raum: Puchenau, Buchensaal, Kirchenstraße 2 

 

Anwesende: 
 

Bürgermeister 
  Schimböck Gerald ÖVP   

Vizebürgermeister 
  Kastner Martin, DI Dr. ÖVP   

Mitglieder 
  Falkner Andreas ÖVP   

  Thaller Nikolaus, Mag. ÖVP   

  Hammer Josef ÖVP   

  Falkner Christine ÖVP   

  Schodits Sabine ÖVP   

  Grubmüller Josef, Ing, Mag. ÖVP   

  Gruber Friedrich ÖVP   

  Allen-Stingeder M.Beverley, Mag. SPÖ   

  Zwettler Florian, DI Dr. SPÖ   

  Mahringer Andrea SPÖ   

  Fellner Gerald SPÖ   

  Wicpalek Heinrich, Mag. SPÖ   

  Reder Elisabeth, DI GRÜNE   

  Plank Ulrike GRÜNE   

  Gaisbauer Günter, Mag. GRÜNE   

  Zwittlinger Johann FPÖ   



Gemeinderat 14.10.2020 
Seite 2 von 41 

 

  Lang Stefan, Mag. FPÖ   

  Watschinger Rudolf Ferdinand, Dr. FPÖ   

Ersatzmitglieder 
  Stingeder Ambros ÖVP Vertretung für Frau Sarah Windischhofer 

  Kepplinger Josef Martin ÖVP Vertretung für Herrn Mag. Dr. Hermann 
Pühringer 

  Geyrhofer Friedrich Karl ÖVP Vertretung für Herrn Friedrich Buchgeher 

  Kumpfmiller Walter SPÖ Vertretung für Frau Anna Zwettler 

Weitere Anwesende 
  Arnezeder Manfred     

  Schnötzinger Daniel, Mag.     

  1 Zuhörer   

 

Abwesende: 
 

Mitglieder 
  Lindl Wolfram, DI GRÜNE entschuldigt 

 
 
Schriftführer(in):  Alexandra Oberleitner 
 
 
 
Insgesamt sind 24 Mitglieder anwesend. 
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Der Vorsitzende eröffnet um 20 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
b) die Zustellung 
- laut den vorliegenden Zustellnachweisen gemäß dem nach § 45 (1) OÖ. GemO 1990 erstellten 

Sitzungsplan und mittels rechtzeitiger Verständigung mit dem Inhalt der Tagesordnung (ohne 
RSb-Zustellung) erfolgte 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 01.07.2020 während der Sitzung noch auf-

liegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen einge-
bracht werden können. 

 
 

Tagesordnung: 
 
 

1.  Nachwahlen 

2.  BH Urfahr-Umgebung, Prüfbericht des Rechnungsabschlusses 2019 - Kenntnis-
nahme 

3.  Prüfbericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Puchenau vom 17.09.2020 - 
Beratung und Beschlussfassung 

4.  Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Pfarrer KonsR. P. Andreas W. Ebmer - Bera-
tung und Beschlussfassung 

5.  Familienbund OÖ GmbH, Linz, Ergänzung der Raumnutzungsvereinbarung betref-
fend zweite Tagesmuttergruppe; Beratung und Beschlussfassung 

6.  Überarbeitung BBPl. Nr. 22 "Windflachweg" und Teilaufhebung BBPl. Nr. 35 "Wind-
flachweg" - Beratung und Beschlussfassung 

7.  Allfälliges 

 
 

1. Nachwahlen 

 
 
Vorsitzender, Berichterstatter: Schimböck 
Antragsteller: Hammer 
 
Aufgrund des Ablebens von Frau GR Renate Tischler sind seitens der GRÜNEN-Fraktion diverse 
Nachwahlen erforderlich.  
 
Weiters hat Frau Mag. Elisabeth Hemelmayr (ÖVP) auf ihre Ersatzmitgliedschaft im Gemeinderat 
verzichtet. Somit ist auch seitens der ÖVP-Fraktion eine Nachwahl erforderlich 
 
Gemäß § 33 (1) GemO 1990 sind die Bestimmungen über die Wahl der Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes sinngemäß anzuwenden, sofern der Gemeinderat nicht einstimmig einen anderen 
Wahlvorgang beschließt. 
 
Gemäß § 52 OÖ GemO 1990 sind Wahlen grundsätzlich geheim durchzuführen, es sei denn, der 
Gemeinderat beschließ einstimmig eine andere Art der Abstimmung. 
 
GR Hammer stellt den Antrag, die Wahlen offen mittels Handerheben durchzuführen. 
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Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende den gesamten Gemeinderat über 
den Antrag offen mittels Handerheben abstimmen. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
Nachwahl GRÜNE-Fraktion: 
 
Von der GRÜNEN-Fraktion liegen gültige Wahlvorschläge vor.  
Es handelst sich um eine Fraktionswahl der GRÜNEN. 
 
 
Prüfungsausschuss: 
 
Ersatzmitglied: DI Elisabeth Reder   (bisher Renate Tischler) 
 
 
Ausschuss für Schule und Kindergarten: 
 
Mitglied:  DI Elisabeth Reder   (bisher Renate Tischler) 
 
Ersatzmitglied: DI Wolfram Lindl   (bisher DI Elisabeth Reder) 
 
 
Ausschuss für Kultur: 
 
Mitglied:  Mag. Günter Gaisbauer  (bisher Renate Tischler) 
 
 
 
 
 
 
Ausschuss für Sport: 
 
Mitglied:  Mag. Günter Gaisbauer  (bisher DI Elisabeth Reder) 
 
Ersatzmitglied: DI Elisabeth Reder   (bisher Renate Tischler) 
 
 
Ausschuss für Soziales, Familien, Generationen und Integration: 
 
Ersatzmitglied: Mag. Günter Gaisbauer  (bisher Renate Tischler) 
 
 
 
Personalbeirat gemäß OÖ. Gemeindebedienstetengesetz 2001: 
 
Dienstgebervertreter 
Ersatzmitglied: Mag. Günter Gaisbauer  (bisher Renate Tischler) 
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Personalbeirat gemäß Gemeinde-Personalvertretungsgesetz: 
 
Dienstgebervertreter 
Ersatzmitglied: Mag. Günter Gaisbauer  (bisher Renate Tischler) 
 
 
Seniorenbeirat: 
 
Mitglied:   Mag. Günter Gaisbauer  (bisher Renate Tischler) 
 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende die GRÜNE-Fraktion über den An-
trag offen mittels Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
 
 
Nachwahl ÖVP-Fraktion: 
 
Von der ÖVP-Fraktion liegt ein gültiger Wahlvorschlag vor. 
Es handelt sich um eine Fraktionswahl der ÖVP. 
 
 
Ausschuss für Soziales, Familien, Generationen und Integration: 
 
Mitglied: Ambros Stingeder  (bisher Mag. Elisabeth Hemelmayr) 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende die ÖVP-Fraktion über den Antrag 
offen mittels Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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2. BH Urfahr-Umgebung, Prüfbericht des Rechnungsabschlusses 2019 - Kenntnis-
nahme 

 
 
Vorsitzender: Kastner 
Berichterstatter und Antragsteller: Schimböck 
 
Der vom Gemeinderat der Gemeinde Puchenau in der Sitzung vom 29.04.2020 beschlossene 
Rechnungsabschluss 2019 wurde von der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung geprüft und 
der Prüfbericht der Gemeinde Puchenau am 03.08.2020 übermittelt. 
Die Feststellungen können dem beiliegenden Prüfbericht entnommen werden. 
In der Schlussbemerkung wird der Rechnungsabschluss 2019 unter Hinweis auf die angeführten 
Feststellungen zur Kenntnis genommen. 
 
Gemäß § 99 Abs.2 OÖ. GemO 1990 ist dieser Prüfbericht dem Gemeinderat in der nächsten Sit-
zung zur Kenntnis zu bringen. 
 
„Gemäß § 43 iVm § 99 Abs.2 OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der Beratungen im Ge-
meindevorstand am 28.09.2020 den Antrag, der Gemeinderat wolle die Kenntnisnahme über 
den Prüfbericht der BH Urfahr-Umgebung über die Prüfung des Rechnungsabschlusses 
2019 beschließen.“ 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 

3. Prüfbericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Puchenau vom 17.09.2020 
- Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Kastner 
Berichterstatter und Antragsteller: Schimböck 
 
Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 die Endab-
rechnung der Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet in Puchenau geprüft. Herr 
Schnötzinger hat den Prüfungsausschuss anhand einer chronologischen Auflistung inklusive Foto-
dokumentation und Kostenaufstellung über den Verlauf der Sanierung informiert. Das Projekt hat 
der Gemeinde Puchenau abzüglich der Förderungen und abzüglich des Kostenbeitrages vom 
Land OÖ für die Straßenbeleuchtung an der B127 rd. € 668.000,-- gegenüber der ursprünglichen 
Kostenschätzung von € 450.000,-- gekostet (siehe beiliegende Kostenaufstellung). Das bedeutet 
Mehrkosten in Höhe von rd. € 218.000,--, die bereits im Rechnungsabschluss 2019 abgebildet wa-
ren. Die Ausfinanzierung ist derzeit noch offen. 
Die Mehrkosten sind unter anderem durch die Suche und Behebung von Kabelfehlern begründet. 
 
„Gemäß § 43 iVm § 91 Abs.4 OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der Beratungen im Ge-
meindevorstand am 28.09.2020 den Antrag, der Gemeinderat wolle den Bericht des Prü-
fungsausschusses vom 17.09.2020 zur Kenntnis nehmen und beschließen.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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4. Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Pfarrer KonsR. P. Andreas W. Ebmer - Be-
ratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Kastner 
Berichterstatter und Antragsteller: Schimböck 
 
Mit Schreiben vom 1. September 2020 hat der Pfarrgemeinderat den Antrag eingebracht, Herrn 
Pfarrer KonsR. Pater Andreas Werner Ebmer die Ehrenbürgerschaft zu verleihen.  
 
Herr Pfarrer Ebmer hat heuer sein 50-jähriges Priesterjubiläum in unserer Gemeinde. Darüber hin-
aus war er viele Jahrzehnte als Religionslehrer in unseren Schulen tätig.  
 
Als Entomologe – im Fachgebiet Wildbienen – hat unser Pfarrer als Wissenschaftler viele wissen-
schaftliche Beiträge verfasst und er zählt zu den 3 führenden Experten weltweit. 
 
 
Alles Nähere über Herrn Pfarrer Ebmer ist der Beilage zu entnehmen.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.3.2011 Regelungen für die Ehrung von Personen er-
lassen. In diesem Papier ist festgehalten, dass die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Puchenau an 
jene Personen verliehen werden kann, die sich in herausragender Weise um das Wohl der Bürger 
und/oder das Ansehen der Gemeinde verdient gemacht haben.  
 
Gleichzeitig wird mit dieser Auszeichnung auch ein Ehrenring gefertigt und überreicht.  
 
Abweichend von den Richtlinien des Gemeinderates soll auf Wunsch des Pfarrgemeinderates kein 
Ehrenring übergeben werden. Vielmehr soll ein Priestergewand für ihn angefertigt werden.  
 
Für einen gültigen Beschluss ist gem. § 16 der OÖ. GemO 1990 eine ¾ Mehrheit (19 Ja-Stimmen) 
erforderlich. 
 
„Gemäß § 43 in Verbindung mit § 16 der OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, Herrn Pfarrer 
KonsR Pater Andreas Werner Ebmer die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Puchenau zu 
verleihen.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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5. Familienbund OÖ GmbH, Linz, Ergänzung der Raumnutzungsvereinbarung be-
treffend zweite Tagesmuttergruppe; Beratung und Beschlussfassung 

 
Vorsitzender: Kastner 
Berichterstatter und Antragsteller: Schimböck 
 
Mit 01. Oktober 2020 startete die zweite Tagesmutter mit einer zusätzlichen Kleinkindgruppe in 
den Räumlichkeiten der Gemeinde Puchenau. Die Wohnung im 2. OG im Gemeindeamt wurde 
dementsprechend adaptiert. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 11.12.2019 wurde für die Nutzung der Räumlichkeiten im 1. OG 
eine Raumnutzungsvereinbarung und eine Vereinbarung zur Trägerschaft der Kinderbetreuung mit 
dem OÖ Familienbund beschlossen. Aufgrund der bestehenden Vereinbarungen muss lediglich 
die Raumnutzungsvereinbarung wie folgt ergänzt werden: 
 
 
 
 
 

R A U M N U T Z U N G S V E R E I N B A R U N G 
vom 11.12.2019 

Ergänzung 
 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Puchenau (Eigentümerin) und der  
Familienbund OÖ GmbH, Hauptstraße 83-85, 4040 Linz (Nutzerin) 

 
 
A) VEREINBARUNGSSGEGENSTAND 
 

1. Vereinbarungsgegenstand sind die folgenden Räumlichkeiten:  
Gemeinde Puchenau, Kirchenstr. 1, 4048 Puchenau,  
Wohnung Nr.1 gemäß beiliegendem Plan,  
Wohnung Nr.5 gemäß beiliegendem Plan 
und der Außenbereich von 190 m², der einen integrierten Bestandteil dieser Vereinbarung bildet.  

 
2. Die Eigentümerin stellt der Nutzerin die Wohnungen für den Betrieb von Tagesstätten zu den verein-

barten Zeiten unentgeltlich zur Verfügung. Die Öffnungszeiten werden auf den Betreuungsbedarf der 
Tageskinder abgestimmt.  

 
3. Die Ergänzung tritt mit Eröffnung der Tagesstättengruppe 2 bzw. Betreuungsbeginn im Oktober 2020 

in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  
 
Beide Vertragsparteien haben das Recht, diese Vereinbarung unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Frist zum Ende des vom OÖ Familienbund festgelegten Betreuungsjahres (Zeitraum Betreuungsjahr 
ist September bis August) ohne Angabe von Gründen mittels eingeschriebenen Briefes zu kündigen.  

 

Alle anderen Punkte der Raumnutzungsvereinbarung vom 11.12.2019 bleiben aufrecht.  
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Nach Unterfertigung der gegenständlichen Vereinbarung erlangt diese den Status einer 

 
 

B E N Ü T Z U N G S B E W I L L I G U N G 
 
 

Puchenau, am 14.10.2020 
 
 

Gemeinde Puchenau   Familienbund OÖ GmbH 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Gerald Schimböck MAS     Mag. (FH) Simone Schleifer 
Bürgermeister       Geschäftsführerin   
 
 
„Gemäß § 43 OÖ GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat wolle nach Beratung 
im Gemeindevorstand am 28.09.2020 die oben angeführte Raumnutzungsvereinbarung be-
schließen.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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6. Überarbeitung BBPl. Nr. 22 "Windflachweg" und Teilaufhebung BBPl. Nr. 35 
"Windflachweg" - Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Kastner 
Berichterstatter und Antragsteller: Schimböck 
 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Windflachweg“: 
Mit Schreiben RO-2020-210471I2-Kam vom 28.07.2020 wurde im Stellungnahmeverfahren seitens 
der OÖ. Landesregierung für die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 35.1 „Windflachweg“ 
mitgeteilt, dass keine überörtlichen Interessen im besonderen Maße berührt werden. Dies bedeutet 
für das weitere Verfahren, dass der Verfahrensschritt der aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
übersprungen und direkt nach Planbeschluss durch den Gemeinderat am 14.10.2020 dieser als 
Verordnung der Gemeinde Puchenau kundgemacht werden kann. 
 
 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Windflachweg“: 
Mit Schreiben R0-2020-213324/7-Kam vom 02.09.2020 wurde im Stellungnahmeverfahren seitens 
der OÖ. Landesregierung für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Windflachweg“ mitge-
teilt, dass überörtlichen Interessen im besonderen Maße berührt werden. 
Konkret wird von der Abt. Forst (nach neuerlicher Stellungnahme vom 28.09.) bemängelt, dass  
 

 Die Baufluchtlinie im Nordwesten auf 7 Meter Abstand zur Grundgrenze reduziert wird, um 
zumindest den Hauptgefährdungsbereich freizuhalten und 

 das/die Gebäude innerhalb des Waldabstandes von 30 Metern in einer baumsturzsicheren 
Bauweise dimensioniert und errichtet wird/werden. 

 
Die Bebauungsplanänderung wird aus fachlicher Sicht dann positiv beurteilt, wenn aufgrund der 
Waldrandlage die oben angeführten Schutzmaßnahmen im Plan berücksichtigt werden. 
 
Seitens des Ortsplaners wurde ein entsprechend adaptierter Plan erarbeitet, welcher den betroffe-
nen Grundbesitzern mit der Einräumung der Abgabe einer Stellungnahme bereits zur Kenntnis ge-
bracht wurde.  
Seitens der Grundeigentümer wurde keine Stellungnahme vorgebracht: 
 
Aufgrund dieser Stellungnahme muss das Bauvorhaben des Grundeigentümers (Einfamilienhau-
ses mit Flachdach Dr. Helml), welches bereits am 14.05.2020 im Ausschuss für örtliche Raumpla-
nung und Bauwesen beraten wurde, entsprechend adaptiert werden. 
 
„Gemäß § 43 Oö. GemO 1990 ivm. § 31 ROG 1994 stelle ich aufgrund der Beratungen im Ge-
meindevorstand vom 28.09.2020 den Antrag, der Gemeinderat wolle die vorliegenden Be-
bauungsplanentwürfe  

a.) für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Windflachweg“ und 
b.) die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Windflachweg“,  
jeweils gemäß den entsprechenden Planentwürfen des Ortsplaners DI Mandl beschlie-
ßen”. 

 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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Adaptierter Planentwurf Überarbeitung Bebauungsplan Nr. 22 lt. Ortsplaner: 
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Ursprünglicher Planentwurf Überarbeitung Bebauungsplan Nr. 22 lt. Ortsplaner: 
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Planentwurf Teilaufhebung Bebauungsplan Nr. 35 lt. Ortsplaner: 
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7. Allfälliges 

 
 

 Der Bürgermeister informiert, dass der Nachtragsvoranschlag 2020 nicht beschlussreif ist. 
Um einen Überblick über die Finanzlage der Gemeinden zu erhalten, erfolgte seitens des 
Landes OÖ (IKD) der Auftrag an die Gemeinden, die beim Ergebnis der laufenden Ge-
schäftstätigkeit einen negativen Saldo aufweisen, diesen vorläufigen Abgang zu melden. 
Erst wenn der Haushaltsausgleich erzielt werden kann, ist der Nachtragsvoranschlag be-
schlussfähig und kann dem Gemeinderat vorgelegt werden. Die Überschüsse aus den Be-
trieben Wasser und Kanal dürfen dabei NICHT für den allgemeinen Haushalt verwendet 
werden. 

 AL Arnezeder ergänzt, dass auch zu erwarten ist, dass der Voranschlag 2021 ebenfalls 
nicht ausgeglichen sein wird. Ein Voranschlagsprovisorium ist zu erwarten. 

 GV Zwettler merkt an, dass seines Wissens nach beim Familienbund nur jene Kinder für 
die Kindertagesstätte vorgemerkt werden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorlie-
gen. 
Er ersucht beim OÖ Familienbund anzuregen, dass auch all jene Interessenten vorgemerkt 
werden, die lediglich telefonisch anfragen.  
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............................................................                            ............................................................:: 

Vorsitzende(r)      Schriftführer(in) 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende(n) Verhandlungsschrift(en) in der 
Sitzung vom ....................... keine / folgende Einwendungen erhoben wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
Puchenau, am ......................... 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Gerald Schimböck, MAS 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

ÖVP Gemeinderat     SPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

GRÜNE Gemeinderat     FPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
 
 
 
 


